
2/0079/2025 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

    Gemeinde Grieben 
 

  
 

Beratung und Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 
der Gemeinde Grieben für die Haushaltsjahre 

2025/2026 

Amt Schönberger Land 

Fachbereich II 
Bearbeitung: 

Franzisca Badusche 
Datum 

20.01.2025 
Bearbeiter/in-Telefonnr.: 

038826/3301206 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Finanzausschuss der Gemeinde Grieben 
(Vorberatung)  Ö 

Gemeindevertretung Grieben (Entscheidung)  Ö 
 
Sachverhalt 
Grundlage für die Aufstellung der Haushaltspläne 2025/2026 ist der Haushaltserlass des 
Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 auf Basis 
des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden 
sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als 
auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der 
Entwurf der Haushaltspläne 2025/2026 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter 
aufgestellt. 
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden für das Planjahr 2025 im 
Zusammenhang mit der Grundsteuerreform entsprechend der Sollstellung für das 
Haushaltsjahr 2024 geplant. In der Sitzung der Gemeindevertretung Grieben vom 
17.12.2024 wurde erstmalig eine Hebesatzsatzung mit aufkommensneutralen Hebesätzen 
beschlossen, welche zum 01.01.2025 in Kraft trat. 
Im Planjahr 2025 sollen für 2 Jahre WBV-Gebühren veranlagt werden, daher sind hier 
Mehrerträge geplant. 
Um den Brandschutz der Gemeinde zu gewährleisten ist die Anschaffung eines gebrauchten 
Löschfahrzeuges (80.000€) geplant.  
Auf Grund des Zustandes der OL K15 plant der Landkreis den Ausbau der Straße, die 
Gemeinde ist an der Maßnahme beteiligt und hat in 2026 25.000€ für Planungskosten dafür 
eingeplant. 
Die Gemeinde Grieben weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf, deshalb muss 
die Gemeinde stetig die Bemühungen fortsetzen die Grundsätze der kommunalen 
Haushaltswirtschaft zu erfüllen. Denn nur ein dauerhafter Haushaltsausgleich bietet die 
Gewähr, dass die Gemeinde langfristig ihre Aufgaben erfüllen kann. 
Das Ziel des Haushaltsausgleiches muss trotz steigender Belastungen oberste Priorität 
haben. Insoweit sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden 
Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen 
führen. Bei der Planung neuer Investitionen sind weiterhin die Folgekosten zu beachten. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 
für die Haushaltsjahre 2025/2026 nebst Anlagen gemäß GemHVO. 
Finanzielle Auswirkungen 
  
Anlage/n 

1 01) Haushaltssatzung Gemeinde Grieben 2025 2026 (öffentlich) 
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2 02) Vorbericht 2025 2026 (öffentlich) 

 
3 03) Ergebnishaushalt 2025 2026 (öffentlich) 

 
4 04) Übersicht über Erträge und Aufwendungen (öffentlich) 

 
5 05) Finanzhaushalt 2025 2026 (öffentlich) 

 
6 06) Teilhaushalte 2025 2026 (öffentlich) 

 
7 07) Übersicht über dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte 2025 (öffentlich) 

 
8 08) Investitionsprogramm 2025 2026 (öffentlich) 

 
9 09) Investitionsübersicht 2025 2026 (öffentlich) 

 
10 10) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2025 2026 (öffentlich) 

 
11 11) Übersicht  über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025 2026 

(öffentlich) 
 

12 12) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2025 
2026 (öffentlich) 
 

13 13) Entwicklung liquide Mittel 2025 2026 (öffentlich) 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Grieben 
für die Haushaltsjahre 2025/2026 

 
Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ……. und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen 
Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen der Rechtsaufsichtsbehörde: Der 
Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird 
 
  in 2025 in 2026  
1. im Ergebnishaushalt auf    
 einen Gesamtbetrag der Erträge von 247.800 196.200 EUR 

 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 340.400 346.300 EUR 
 ein Jahresergebnis nach Veränderung der 

Rücklagen von -92.600 -150.100 EUR 
     
     
2. im Finanzhaushalt auf    
a) einen Gesamtbetrag der laufenden 

Einzahlungen von 233.800 182.200 EUR 
 einen Gesamtbetrag der laufenden 

Auszahlungen1 von 313.800 325.900 EUR 
 einen jahresbezogenen Saldo der laufenden 

Ein- und Auszahlungen von -80.000 -143.700 EUR 
     
     
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

der Investitionstätigkeit von 14.200 13.100 EUR 
  

einen Gesamtbetrag die Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit von 80.600 25.600 EUR 

  
einen der Saldo aus Ein- und Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit von -66.400 -12.500 EUR 

     
festgesetzt. 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
 in 2025 in 2026  
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 
festgesetzt auf 

 
 

66.400 

 
 

12.500 

 
 
EUR 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt 
 
 
______________________________________ 

1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 4 Kassenkredite 
 

 in 2025 in 2026  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf 250.00 300.000 

 
EUR 

 
§ 5 Hebesätze 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatzsatzung vom 17.12.2024 
festgesetzt  
 

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 
 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,0 Vollzeitäquivalente 
(VzÄ) in 2025 und 0,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2026. 
 

§ 7 Wertgrenzen 
 

(1) Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 
a) Wenn sich zeigt, dass im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V ein Fehlbetrag im 

Ergebnishaushalt von mehr als 4% der laufenden Aufwendungen entsteht oder sich 
ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag um mehr als 4 % der laufenden Aufwendungen 
erhöhen wird.  
Gleiches gilt für den Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. 

b) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte 
oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 % 
der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres 
übersteigen. 

c) Als geringfügig im Sinne von § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie 
unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und 
Anlagen, wenn sie 10.000 Euro der Auszahlungen nicht übersteigen. 

(2) Festlegungen zu Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in den 
Teilfinanzhaushalten hat nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn 
a) diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder 
b) Einzelmaßnahmen jeweils einem Wert ab 10.000 EUR entsprechen. 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als erheblich und bedürfen 
einen Wirtschaftlichkeitsvergleich im Sinne des § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik, wenn sie 
500.000 € übersteigen.  
Die Geringfügigkeitsgrenze im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik, innerhalb derer 
Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen auch 
ohne Vorlage von Plänen, Kostenberechnungen, Investitionszeitplänen und Erläuterungen 
veranschlagt werden dürfen, beträgt 100.000 €. 

(3) Festlegungen zur Erläuterungspflicht in den Teilhaushalten 
a) Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 9 Nr. 1 GemHVO-Doppik gelten Ansätze für 

Aufwendungen/Auszahlungen zur haushaltsjahrübergreifenden Erfüllung von 
Verträgen, wenn diese 1% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen je Vertrag 
übersteigen 

b) Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 9 Nr. 2 GemHVO-Doppik gelten Abweichungen in 
Höhe von 10% der planmäßigen Abschreibung 

c) Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 9 Nr. 4 GemHVO-Doppik wird eine Abweichung in 
Höhe von 10% von den wesentlichen Ansätzen der laufenden Erträge/Einzahlungen 
und Aufwendungen/Auszahlungen des Haushaltsvorjahres, mindestens aber 10.000 €, 
erachtet. 
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§ 8 Bewirtschaftungsregeln 
 
1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig 

deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes 
bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem 
Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im 
Teilfinanzhaushalt. 

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Leiharbeit werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die 
vorgenannten Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im 
Teilhaushalt bzw. im Gesamthaushalt auszunehmen. 

3. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die 
vorgenannten Aufwendungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt bzw. im 
Gesamthaushalt auszunehmen. 

4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von 
Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. 
Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus 
Abschreibungen verwendet werden. 

5. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen 
gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen 
bzw. Auszahlungen. 

6. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu 
zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. 

7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des 
Teilhaushaltes. 

8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten 
von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik für 
einseitig deckungsfähig erklärt. 

9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für 
übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sei 
bleiben längstens bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres verfügbar. 

 
Nachrichtliche Angaben: 
  in 2025 in 2026  
1. Zum Ergebnishaushalt 

Das Ergebnis zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres  
beträgt voraussichtlich -537.397 -687.497 

 
EUR 

     
2. Zum Finanzhaushalt 

Der Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -304.183 -447.883 

 
EUR 

     
3. Zum Eigenkapital 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. 
Dezember des Haushaltsjahres beträgt 
voraussichtlich 366.163 224.063 

 
EUR 
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Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ……. erteilt. 
 
 
 
_____________________      __________________ 
Ort, Datum         Bürgermeister 

 
Siegel 

 
 
Hinweis: 
Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des 
(Bezeichnung der Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen 
sind am ……….  wie folgt bekanntgegeben worden: 
 
(konkrete Angabe) 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 (und die hierzu 
ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen) (werden/wird) hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Amtsgebäude in 23942 
Dassow, Grevesmühlener Straße 17 b, während der allgemeinen Öffnungszeiten für sieben 
Tage nach Bekanntmachung öffentlich aus.  
 
gez. Lenschow                                 
Bürgermeister 
 
 
Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite https://www.schoenberger-
land.de/Amt-Schönberger-Land/Bekanntmachungen mit Ablauf des  xx.xx.2025 öffentlich 
bekanntgemacht. 
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1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde 
 
Die Gemeinde Grieben hatte zum 31.12.2024 164 Einwohner. Entgegen der Landesprognose zur 
Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang 
prognostiziert, geht die Gemeinde Grieben auch in den kommenden Jahren von einer 
durchschnittlich gleichbleibenden Einwohnerzahl aus.  
 

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt 
Jahr Einwohner Jahr Einwohner 

31.12.2005 169 31.12.2016 181 
31.12.2006 172 31.12.2017 181 
31.12.2007 171 31.12.2018 176 
31.12.2008 172 31.12.2019 163 
31.12.2009 159 31.12.2020 162 
31.12.2010 169 31.12.2021 160 
31.12.2011 160 31.12.2022 162 
31.12.2012 168 31.12.2023 163 
31.12.2013 164 Prognose 31.12.2024 164 
31.12.2014 175   
31.12.2015 178   

 

Gemeindegröße 621 ha 

Gesamtgröße der gemeindeeigenen Grundstücke ca. 9,89 ha 

Gemeindliche Straßenkilometer 12,62 km 

 
Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbe-
triebe bestimmt. Die Gemeinde Grieben liegt ca. 10 km östlich von der Stadt Schönberg und 6 km 
nördlich von der Stadt Rehna. Das Gemeindegebiet der Gemeinde Grieben wird in seiner Nord-
südrichtung von einer Straße durchlaufen mit Anbindung an die nördlich liegenden Ortsteile Pa-
penhusen und Roxin sowie die südlich gelegenen Ortsteile Cordshagen und Törberhals der Nach-
bargemeinden. 

 
 
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 
 

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs 
 

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahreser-
gebnisse im Finanzplanungszeitraum 

 
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, 
wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen 
und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 27 keinen  
Fehlbetrag ausweist. 
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2 
 

Lfd
. 

Nr. 
 

Jahr 
Jahresergebnis

1 

Jahresergebnis 
je Einwohner 

163 In € 

1 2 3 
1.  Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge 

1.1 Weitere Haushaltsvorträge in Summe vor 2023 -256.303,12 -1.572,41 

1.2 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2023 -57.994,55 -355,79 

1.3 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2024 -130.500 -800,61 

2. Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2025 -92.600 -568,1 

3. Summe/Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres 2025 -537.397 -3.296,91 

4. Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2026 -150.100 -920,86 

5. Summe/Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres 2026 -687.497 -4.217,77 

6.  Ansätze der Haushaltsfolgejahre 

6.1 1. Haushaltsfolgejahr 2027 -89.200 -547,24 

6.2 2. Haushaltsfolgejahr 2028 -88.800 -544,79 

7. 
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungs-
zeitraumes 

2028 -865.497 -5.309,8 

 

1Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25/27 GemHVO-Doppik 
 

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor, aber auch 
nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum 
Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -865.497 € (nach Veränderung der Rücklagen).  
Eine Entnahme gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage 
aus investiv gebundenen Zuweisungen zur Kompensierung des Fehlbetrages, konnte nicht 
vorgenommen werden und auch nicht eingeplant werden. 
 
Insoweit ist sowohl in den Haushaltsjahren 2025/2026 als auch zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben. 
 
 
 
 

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammenset-
zung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Si-
cherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 

 
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, 
wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 39 besteht. 
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3 
 

 

Ldf. 
Nr 

 

Jahr 

Saldo der 
laufenden Ein- 

und Aus-
zahlungen1   

Saldo der 
laufenden 
Ein- und 

Aus-
zahlungen 

Je 
Einwohner 

planmäßige 
Tilgung von 
Investitions-

krediten² 

1
6
3 

In Haushalts-
folgejahre 
vorzutrag-

ende Beträge ³ 

In 
Haushalts-
folgejahre 
vorzutrag-

ende 
Beträge 

Je 
Einwohner 

In € 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge 

1.1. 
Weitere Haushalts-
vorjahre Ergebnis in 
Summe (FHH 38) 

vor 2023 -63.006,84 -386,55   -63.006,84 -386,55 

1.2. 
2. Haushaltsvorjahr 
(Ergebnis) 

2023 -39.876,57 -244,64 1.860,31  -102.883,41 -631,19 

1.3. 
1. Haushaltsvorjahr 
(Plan) 

2024 -121.300 -744,17 7.200  -224.183 -1.375,36 

2. 
Ansatz des 1. 
Haushaltsjahres 2025 -80.000 -490,8 3.500  -304.183 -1.866,15 

3. 
Summe / Saldo 
zum Ende des 1. 
Haushaltsjahres 

2025 -304.183,41 -1.866,16 12.560,31  -304.183 -1.866,15 

4. 
Ansatz des 2. 
Haushaltsjahres 2026 -143.700 -881,6 9.600  -447.883 -2.747,75 

5. 
Summe / Saldo 
zum Ende des 2. 
Haushaltsjahres 

2026 -447.883,41 -2.747,75 22.160,31  -447.883 -2.747,75 

6.  Ansätze der Haushaltsfolgejahre  

6.1. 
1. Haushaltsfolge-
jahr  

2027 -82.900 -508,59 9.600  -530.783 -3.256,34 

6.2. 
2. Haushaltsfolge-
jahr 

2028 -82.600 -506,75 9.700  -613.383 -3.763,09 

7. 

Summe / Saldo 
zum Ende des Fi-
nanzplanungszeit-
raumes 

2028 -613.383,41 -3.763,09 41.460,31  -613.383 -3.763,09 

 
1 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 
5b, Zeile 6         
² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung 
ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.    
³Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gem. § 3 (1) Nr. 37 GemHVO-Doppik beinhaltet bereits planmäßige Tilgung von 
Investitionskrediten (Spalte 4 zeigt Höhe der Tilgung),         
 
Im Haushaltsjahr 2023 wird ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (T€ 39,8), 
ausgewiesen, welcher den negativen Saldo aus Haushaltsvorjahren vergrößert. Auch der nach 
momentanem Stand (07.01.2025) positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen für 2024 
(T€ 39,6) kann die prognostizierten negativen Salden der Berichtsjahre 2025/2026 nicht decken. 
So dass sich bereits zum Ende des 2. Haushaltsjahres (2026) ein negativer Saldo i. H. v.  
447.883 € ergibt. 
 
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur 
Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden 
gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen. 
 
In den Zeilen 1 bis 3 sowie die Zeile17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im ersten und 
zweiten Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der 
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Gemeinde Grieben (Forderungen/(Verbindlichkeiten) gegenüber dem Verrechnungskonto beim 
Amt) werden im Finanzplanungszeitraum von insgesamt 65.342,65 € auf -465.999 € sinken. 
 
In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden 
Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach 
 
- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inkl. der planmäßigen 

Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),  
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie 

der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem 
laufenden Bereich zugeordnet ist, 

- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten 
Zahlungsvorgängen. 

 
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen 
dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem 
entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen 
Haushaltsjahren ist kein Haushaltsausgleich gegeben. Die laufenden Einzahlungen, und auch 
unter Berücksichtigung des negativen Vortrags aus Haushaltsvorjahren, reichen nicht aus um die 
korrespondierenden Auszahlungen in den Planjahren zu decken. Zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von 613.383 € zu verzeichnen. 
 
Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2025/2026 
sowie zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gegeben. 
 
 

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit gezeigt. Im den Berichtsjahr 2025 ergab sich ein negativer Saldo aus der 
Investitionstätigkeit. Die geplanten investiven Auszahlungen übersteigen deutlich die inv. 
Einzahlungen, so dass eine Kreditaufnahme eingeplant wurde. Im Finanzplanungszeitraum 
übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden 
Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in 
Höhe von 147.155 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. 
der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der 
Liquidität eingesetzt werden. 
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3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 
 
Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle  
 

Lfd. 
Nr. 

 
 

Jahr Ergebnis- 
vortrag ins 
Haushalts- 
folgejahr1 

 

Rücklagen 
 

Eigenkapital 
zum Ende des 

Haushalts-jahres2 

Eigenkapital 
zum Ende des 

Haushaltsjahres 
je EW 

 Allgemeine  
Kapital- 

rücklage3 

Zweckgebundene 
Kapital- 

rücklagen4 
 

Rücklage kom-
munaler Finanz-

ausgleich5 

Sonstige zweck-
gebundene Ergeb-

nis-rücklagen6 

 163 

(in €) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres 

1.1 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2023 -314.297,67 838.608,58 47.652,10 0,00 0,00 571.963,01 3.508,98 

1.2 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2024 -444.797 838.608 55.852 0 0 449.663 2.758,67 

2. 
Bestand zum Ende des 1. 
Haushaltsjahres 

2025 -537.397 838.608 64.952 0 0 366.163 2.246,4 

3. 
Bestand zum Ende des 2. 
Haushaltsjahres 

2026 -687.497 838.608 72.952 0 0 224.063 1.374,62 

4. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres 

4.1 1. Haushaltsfolgejahr 2027 -776.697 838.608 81.452 0 0 143.363 879,53 

5. 
Bestand zum Ende des Fi-
nanzplanungszeitraumes 

2028 -865.497 838.608 89.952 0 0 63.063 386,89 

 
Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen 
Überschuldung nach. 

                                                           
1 Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik 
2 Summe der Spalten 2 bis 6 
3 Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik 
4 Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik 
5 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik 
6 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik   
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3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen 
 

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale  
Nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b werden 6,5 Prozent der Finanzausgleichsmasse, mindestens 
jedoch 100 Mio. EUR für allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den 
Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, 
Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und 
Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt (in 2025 nach § 23 FAG M-V voraussichtl. 65,64 
Mio.EUR für die Gemeinden). Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.  
Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die jeweiligen Gemeinden bemisst sich zu jeweils 50 
Prozent nach der Einwohnerzahl und der Finanzkraft. 
Im Haushaltsjahr 2023 wurden T€ 11,5 (Infrastrukturpauschale) in die zweckgebundene 
Kapitalrücklage eingestellt. Für das Berichtsjahr 2025 bemisst sich der Planansatz auf T€ 9,1 und 
für 2026 auf T€ 8 wodurch sich jeweils der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit um diesen Wert verringert. 
 
Finanzausgleichsumlage gemäß § 29 FAG 
Von den kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl (§16 (4)) die Bedarfsmesszahl 
(§16 (2)) um mehr als 15 % übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erhoben. 
Gemeinden mit einer Steuerkraft 2023 von mehr als 1.265,14 € je Bedarfsansatz müssen im Jahr 
2025 eine Finanzausgleichsumlage entrichten. Für die Gemeinde Grieben liegt 2023 die 
Steuerkraft je Bedarfsansatz bei 378,66. Somit entfällt die Grundlage für die Bildung einer 
Rücklage gemäß § 29 FAG. 
 
Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich  
Die Gemeinde hat in 2025/2026 keine Rücklagen für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 
37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen. 
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4. Erläuterung der Haushaltsansätze 
 

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen 
 
Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle: 

Ertrags- / Einzahlungsarten 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Erträge 
Einzah-
lungen 

Erträge 
Einzah-
lungen 

Erträge 
Einzah-
lungen 

Erträge 
Einzah-
lungen 

Erträge 
Einzah-
lungen 

Erträge 
Einzah- 
lungen 

in € 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Steuern und ähnliche Abgaben 84.542,21 84.080,90 84.200 83.700 86.200 85.800 82.700 82.300 84.900 84.500 84.900 84.500 
davon             

Grundsteuer A 8.730,18 8.735,91 8.500 8.400 8.500 8.400 8.500 8.400 8.500 8.400 8.500 8.400 

Grundsteuer B 9.859,77 9.844,58 9.000 8.600 9.200 8.900 9.200 8.900 9.200 8.900 9.200 8.900 

Gewerbesteuer 2.096,86 1.333,53 2.200 2.200 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Gemeindeanteil Einkommensteuer 61.524,13 61.946,90 62.100 62.100 63.300 63.300 60.000 60.000 62.100 62.100 62.100 62.100 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.305,52 1.314,23 1.300 1.300 1.500 1.500 1.300 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 

Hundesteuer 1.025,75 905,75 1.100 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige 
Transferleistungen 

79.297,64 67.152,47 76.100 64.100 132.500 120.200 92.400 80.100 92.400 80.100 92.400 80.100 

davon             

Auflösung Sonderposten Zuwendungen 12.145,17  12.000  12.300  12.300  12.300  12.300  

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.957,72 18.258,70 9.500 8.200 17.700 16.400 9.700 8.400 9.700 8.400 9.700 8.400 
davon              

WBV-Gebühr 17.876,45 18.222,70 8.000 8.000 16.000 16.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Auflösung Sonderposten Beiträge 1.445,27  1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  

privatrechtliche Leistungsentgelte 748,99 748,37 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.178,57 348,66 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 

andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen 6.299,16 6.299,16 6.300 6.300 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 
davon             

Dividenden 6.388,93 6.388,93 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 

sonstige laufende Erträge/Einzahlungen 5.513,92 5.241,17 3.700 3.700 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 
davon             

Konzessionsabgabe 4.918,17 4.918,17 3.600 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Summe laufende Erträge/Einzahlungen 197.538,21 182.129,43 180.700 166.900 247.800 233.800 196.200 182.200 198.400 184.400 198.400 184.400 
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Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden für das Planjahr 2025 im 
Zusammenhang mit der Grundsteuerreform entsprechend der Sollstellung für das Haushaltsjahr 
2024 geplant. Bei der Gewerbesteuer ist die Entwicklung schwer vorherzusagen und die 
Planwerte wurden als Durchschnittswerte aus den Vorjahreswerten angesetzt. Beim 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer kommt es voraussichtlich zu 
Mehrerträgen/Mehreinzahlungen von ca. T€ 2. Im Planjahr 2025 sollen für 2 Jahre WBV-
Gebühren veranlagt werden, daher sind hier Mehrerträgen/Mehreinzahlungen geplant. 
 
Insgesamt zahlten im Jahr 2023 von 5 Gewerbebetrieben 3 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere 
Angaben enthält die folgende Übersicht:  

Gewerbebetriebe insgesamt: 5 
0 Betriebe keine Gewerbesteuer 0% 0,00 EUR 
2 (Steuererstattungen) 40,00% -117,00 EUR 
3 Betriebe bis 1.000 EUR 60,00% 1.975,86 EUR 
0 Betriebe von 1.001- 10.000 EUR 0,00% 0,00 EUR 
0 Betriebe von 10.001 - 100.000 EUR 0,00% 0,00 EUR 
0 Betriebe über 100.000 EUR 0,00% 0,00 EUR 

 Gesamt 100% 1.858,86 EUR 
 
 
Hebesatzvergleich 2025/2026 
 Grundsteuer A 

(v.H.) 
Grundsteuer B 

(v.H.) 
Gewerbesteuer 

(v.H.) 
Hebesatz der Gemeinde bis 
2024 

350 408 370 

Nivellierungshebesätze 2025 338 438 390 

Hebesätze gem. Hebesatzsatzung 
2025 vom 17.12.2024 

334 318 370 

 

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2023 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2025 liegen 
nach § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V die vorstehenden Nivellierungshebesätze zu Grunde.  
Diese Hebesätze werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für die 
Finanzausgleichsjahre 2025 und 2026, für die Gewerbesteuer für die Finanzausgleichsjahre 2025 
bis 2027 Berücksichtigung finden.  
 
Berechnung der Steuersätze 2025 
Ziel ist es nach dem Willen von Bund und Ländern nicht, das Grundsteueraufkommen einzelner 
Kommunen zu erhöhen oder zu senken. Eine Kommune soll 2025 unter dem neuen Recht etwa 
gleich viel Grundsteuer einnehmen wie 2024 unter dem alten Recht. 
 

Durch die Berechnung eines neuen Hebesatzes ist die Aufkommensneutralität zu gewährleisten. 
Aufgrund verschiedener Effekte, wie Nachzahlungen, Stundungen, Erlasse etc. wird sich diese 
Aufkommensneutralität nicht eins zu eins mit dem alten Hebesatz berechnen lassen, hier kann es 
zu Abweichungen kommen. 
 

Der aufkommensneutrale Hebesatz ist der rechnerisch ermittelte Wert, der sich ergibt, wenn man 
das Aufkommen/den Ertrag der Grundsteuer lt. Haushaltsplan 2024 durch die Summe der neuen 
Grundsteuermessbeträge für das Kalenderjahr 2025 – jeweils gesondert für die Grundsteuer A 
und B – dividiert. 
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Die jeweiligen aufkommensneutralen Hebesätze müssen von der Gemeinde nach § 3 des 
Gesetzes zur Übertragung der Zuständigkeiten der Gemeinden für die Festsetzung und Erhebung 
der Grundsteuer und zur Ermittlung aufkommensneutraler Hebesätze M-V zur Hauptveranlagung 
2025 ermittelt werden. Dieser aufkommensneutrale Hebesatz ist mit evtl. Abweichungen in 
geeigneter Art und Weise z.B. im Rahmen der Hebesatzsatzung zu veröffentlichen. 
 

In der Sitzung der Gemeindevertretung Grieben vom 17.12.2024 wurde erstmalig eine 
Hebesatzsatzung (mit aufkommensneutralen Hebesätzen) beschlossen, welche zum 
01.01.2025 in Kraft tritt. 
 
Berechnung des aufkommensneutralen Hebesatzes: 
 

 GrSt A   

    

2024 Gesamtsumme Messbetrag GesamtSollbetrag entspricht Hebesatz alt 

 2.494,33 8.730,10 350 

    

2025 Gesamtsumme Messbetrag Gesamtsollbetrag 
entspricht Hebesatz 
NEU 

 2.614,34 8.730,10 334 
 
 

 GrSt B    

    
2024 Gesamtsumme Messbetrag GesamtSollbetrag entspricht Hebesatz alt 

 1.356,19 5.533,27 408 

 Ersatzbemessung I 3.461,40  

 Ersatzbemessung II 567,12  

 Stellplätze/Garagen 68,00  

  9.629,79  

    
2025 Gesamtsumme Messbetrag Gesamtsollbetrag entspricht Hebesatz NEU 

 3.026,89 9.629,79 318 
 
 

Gewerbesteuer  
Der momentane Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 370 %. Der Planansatz 2025 beträgt 
2.500 € und für 2026 2.500 €. 
Eine Anpassung auf 390 % würde den Planansatz jeweils um ca. 100 € auf ca.2.600 € erhöhen. 
In diesem Bereich liegt somit ein Einnahmeverzicht von 100 € vor. 
 
Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen 
Schlüsselzuweisungen wurden für 2023 in Höhe von insgesamt 67.152,47 € verbucht.  
Erwartet werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 120.100 € für das Planjahr 2025 und 
80.000 € für das Planjahr 2026. 
 

In den Zuweisungen sind außerdem die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Diese resul-
tieren aus den in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen für Investitionen bzw. Investitionsför-
dermaßnahmen, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in 
den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen mindestens teilweise kompensiert werden. 
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4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle. 

Aufwands- / Auszahlungsarten 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Aufwendun-
gen 

Auszahlun-
gen 

Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

Aufwen-
dungen 

Auszah-
lungen 

in € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-aus-
zahlungen 

16.312,20 16.312,20 18.100 18.100 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

53.126,83 51.596,04 91.900 91.900 92.900 92.900 94.800 94.800 71.700 71.700 71.700 71.700 

davon             

Brandschutz 7.641,27 7.204,00 18.000 18.000 19.900 20.300 19.000 19.400 12.100 12.500 12.100 12.500 

Schulkosten-beiträge 25.000,00 24.782,20 32.000 32.000 31.000 31.000 33.000 33.000 30.500 30.500 30.500 30.500 

Straßen 10.105,48 9.496,79 24.100 24.100 23.500 23.500 23.900 23.900 14.300 14.300 14.300 14.300 

Winterdienst 5.882,25 5.882,25 8.000 8.000 8.500 8.500 8.500 8.500 6.000 6.000 6.000 6.000 

Umlage WBV 7.980,46 7.980,46 10.500 10.500 9.500 9.500 10.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Abschreibungen 37.900,48  30.200  30.100  30.000  29.900  29.900  

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwen-
dungen/-auszahlungen 

142.051,72 146.982,36 158.100 158.100 170.600 170.600 180.200 180.200 158.000 158.000 158.000 158.000 

davon             

Kreisumlage 71.294,34 71.294,34 75.100 75.100 81.500 81.500 84.400 84.400 80.000 80.000 80.000 80.000 

Amtsumlage 31.056,24 31.056,24 31.000 31.000 36.600 36.600 42.000 42.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Kita-Zuschüsse 39.279,84 39.100,48 48.000 48.000 49.000 49.000 50.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-aus-
zahlungen 

478,85 478,85 4.300 4.300 1.400 1.400 3.900 3.900 3.400 3.400 3.000 3.000 

sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen 5.662,68 4.776,24 8.600 8.600 27.400 27.400 19.400 19.400 6.600 6.600 6.600 6.600 
davon              

laufende Auszahlungen/Auszahlungsverrechnung 
gem. § 12 Nr. 4 GemHVO 

 0,00  0  0  0  0  0 

Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen 255.532,76 220.145,69 311.200 281.000 340.400 310.300 346.300 316.300 287.600 257.700 287.200 257.300 
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Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen 
Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt. 
 
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, 
Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.  
- u. a. Reinigung BHST und Plätze, Papierkorbentleerung 
 
Straßenunterhaltung 
Für Unterhaltungsmaßnahmen/Instandsetzungen wurden für 2025/2026 jeweils 10.500 € 
eingeplant. 
 
Schulumlage 
In den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (52543) sowie 
Kostenerstattungen an private Unternehmen (52551) sind die Kosten für die an andere Träger zu 
zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde enthalten. Dass diese ebenfalls 
großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar: 

Schule 

Kosten pro 
Schüler 

2023/2024 

Anzahl 
Schüler 
01.10. 

Gesamt-
kosten 
2024  

Kosten pro 
Schüler 

2024/2025 

Anzahl 
Schüler 
01.10. 

Gesamtkos-
ten 

2025 

Abschlag   Abschlag    
in € 

Regionale 
Schule mit 

Grundschule 
Schönberg 

1.957,00 5 9.785,00 1.957,00 5 9.785,00 

Regionale 
Schule „Am 

Wasserturm“ 
Grevesmühlen 

1.456,21 1 1456,21 1.456,21 1 1.456,21 

Regionale Schule 
Wahrsow 

1.100,00 2 2.200,00 1.100,00 0 0,00 

Grundschule 
Selmsdorf 

1.200,00 2 2.400,00 1.200,00 1 1.200,00 

Gesamtkosten Konto 52543: 12.441,21 

Evangelische In-
klusive Schule 

„An der Maurine“ 
Schönberg 

(Konto: 52551) 

1.957,00 7 13.699,00 1.957,00 8 

 
 
 

15.656,00 

  

gesamt Konto 
52551 
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Abschreibungen 
Mit dem Rechnungswesen der kommunalen Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im 
Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wiederspiegeln.  
 

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen 
gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik 
durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde 
ein negatives Jahresergebnis errechnet. 

 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

in € 
1 2 3 4 5 6 

Abschreibungen 37.900,48 30.200 30.100 30.000 29.900 29.900 
davon auf       

immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 

unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 0 0 0 0 0 

bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.520,29 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 

Infrastrukturvermögen 23.112,92 23.000 21.000 21.000 20.900 20.900 

Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0 0 0 0 0 

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 10.267,27 2.600 4.500 4.400 4.400 4.400 

sonstige planmäßige Abschreibungen    0,00 0 0 0 0 0 
 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 13.590,44 13.300 13.600 13.600 13.600 13.600 
davon aus       

Sonderposten aus Zuwendungen    12.145,17 12.000 12.300 12.300 12.300 12.300 

Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   1.445,27 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte   0,00 0 0 0 0 0 

sonstigen Sonderposten    0,00 0 0 0 0 0 
 

Netto Abschreibungsbelastung 24.310,04 16.900 16.500 16.400 16.300 16.300 

Jahresergeb. ohne Entnahme aus der zweckgeb Kapitalrücklage aus inv. gebundenen Zuweisungen -57.994,55 -130.500 -92.800 -151.100 -90.100 -89.600 

Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung  0,00 0 0 0 0 0 

Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage 0,00 0 0 0 0 0 

Verbleibende Abschreibungsbelastung 24.310,04 16.900 16.500 16.400 16.300 16.300 

Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage 0,00 0 0 0 0 0 

Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung 24.310,04 16.900 16.500 16.400 16.300 16.300 
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Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen 
Zuweisungen zahlt die Gemeinde Grieben nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V 
als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Die Berechnung der Gemeindepau-
schale 2023 erfolgt nach geltendem Recht (§ 27 Abs. 1 KiföG M-V) auf der Basis der Gesamtkos-
tenentwicklung, der Zahl der betreuten Kinder, der gesetzlichen pauschalen jährlichen Dynami-
sierung und des gesetzlich festgelegten Gemeindeanteils von 31,49 %.  
Die Höhe der Gemeindepauschale nach § 27 Abs. 1 KiföG M-V für die Jahre 2025 und 2026 ist in 
der ab 01.01.2025 geltenden Fassung des KiföG wie folgt festgelegt: 
Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2025 monatlich 199,93 
€ und im Jahr  2026 monatlich 204,53 €. Ab dem Jahr 2027 wird die Höhe der monatlichen Ge-
meindepauschale jährlich durch Erlass des für die Kindertagesförderung zuständigen Ministeri-
ums festgesetzt. 
Unberücksichtigt bleiben dabei die Förderart (Krippe, Kita, Hort, Kindertagespflege) und der För-
derumfang (Teilzeit, halbtags, ganztags). 
Die Gemeindepauschale wird für jedes Kind jährlich auf der Grundlage der Kostenentwicklung 
angepasst. Auch künftig werden durch die Träger der Einrichtungen Leistungsentgelte kalkuliert 
und verhandelt. 
 
Amts- und Kreisumlage 
Die Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der laufenden 
Aufwendungen/Auszahlungen bestimmende Parameter, ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 
Dabei beruhen die Abgaben zum Vorvorjahr 2023 auf Ist-Werten, die Angaben zu den anderen 
Haushaltsjahren auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 41,00 %, der 
Amtsumlagesatz für 2025: 18,40 %). Die Grundlage für die Berechnung der Amts- und 
Kreisumlage 2025 ergibt sich gemäß § 30 FAG M-V. 
 

 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 
Kreisumlage 71.294,34 75.100 81.500 84.400 80.000 80.000 

Amtsumlage 31.056,24 31.000 36.600 42.000 30.000 30.000 

Summe 102.350,58 106.100 118.100 126.400 110.000 110.000 

Kreisumlage in % 39,60 40,00 41,00 42,50   

Amtsumlage in % 17,25 15,90 18,40 20,65   

 
 
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen 
Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, 
Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und 
Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband. 
 
Zinsaufwendungen und -auszahlungen: 
Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die 
laufenden Kredite für Investitionen.  
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4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnah-
men sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergeb-
nis- und Finanzhaushalte der Folgejahre 

 

Das der Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde liegende Investitionsprogramm ist dem 
Vorbericht als Anlage beigefügt. 
Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V in i. V. m. § 7 der Haushaltssatzung Grieben, werden 
nachfolgend wesentliche Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln dargestellt 
bzw. erläutert (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Anlage „Investitionsübersicht“).  
 

Produkt: 12600 Brandschutz/ Feuerwehr Teilhaushalt: 1 
ohne Projekt Maßnahme: Löschfahrzeug 
Beschreibung der 
Maßnahme: 

Ersatzbeschaffung gebrauchtes Löschfahrzeug: 
das vorhandene Tanklöschfahrzeug ist Baujahr 1987. Es muss wegen des Alters 
möglichst zeitnah ersetzt werden, um den Brandschutz der Gemeinde zu 
gewährleisten (Pflichtaufgabe). 

Nr. 
Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten (gemäß § 4 
Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 

bis 2023 
Ansatz 

2024 
Ansatz 

2025 
Ansatz 

2026 
Plandaten 

2027 
Plandaten 

2028 Gesamt 

19 
Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen 663,39 0 0 0 0 0 663 

24 Summe Einzahlungen 663,39 0    0    0    0 0 663 

25 
Auszahlungen für 
Anlagevermögen 16.953,82 12.000 80.000 0 0 0 108.953 

28 Summe Auszahlungen 16.953,82 12.000 80.000    0    0    0 108.953 

29 
Saldo Ein- u. 
Auszahlungen -16.290,43 -12.000 -80.000    0    0    0 -108.290 

Erläuterungen: Abschreibung mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle. 

 

Produkt: 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Teilhaushalt: 1 
Projekt 5 Maßnahme:  
Beschreibung der 
Maßnahme: 

OL K15;Planungsleistungen u.ä.: 
Durch Grieben führt die Kreisstraße 15. Auf Grund des Zustandes plant der LK 
NWM(als zuständiger Straßenbaulastträger für die Fahrbahn) den Ausbau der 
Straße. Dieser Ausbau soll in Abschnitten erfolgen. Die Gemeinde ist in dem Zuge 
mit den in ihrer Baulast stehenden Teileinrichtungen Gehweg und Entwässerung 
an der Maßnahme beteiligt. Die Teileinrichtung Beleuchtung ist bereits separat 
fertiggestellt worden. 
Nach einem Abstimmungsgespräch mit dem LK, wird dieser erst mit dem dortigen 
Doppelhaushalt 2026/2027 an der Maßnahme arbeiten können, dehalb sind für 
2025 keine Mittel erforderlich, für 2026 werden Planungskosten i.H.v. 25 T€ ver-
anschlagt. Die Baukosten werden in der Planung ermittelt und sind frühestens ab 
2028 zu berücksichtigen. 

Nr. 
Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten (gemäß § 4 
Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 

bis 2023 
Ansatz 

2024 
Ansatz 

2025 
Ansatz 

2026 
Plandaten 

2027 
Plandaten 

2028 Gesamt 

20-
21 

Einzahlungen aus Bei- 
trägen u. ähnl. Entgelten 
+ aus Anlagevermögen 

0 0 0 0 0 0 0 

24 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

25-
27 

Investitionsaus-
zahlungen 0 50.000 0 25.000 0 0 75.000 

28 Summe Auszahlungen 0 50.000 0 25.000 0 0 75.000 

29 
Saldo Ein- u. 
Auszahlungen 0 -50.000 0 25.000 0 0 -75.000 

Erläuterungen: Abschreibung mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle. 
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Produkt: 61100 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt: 2 
ohne Projekt Maßnahme: Infrastrukturpauschale 
Beschreibung der 
Maßnahme: 

Investitionszuwendungen vom Land, (Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-
V) 
Die Investitionseinzahlung beeinflusst den Saldo aus Investitionstätigkeit positiv 
und verringert so die einzuplanende Kreditaufnahme bei einem negativen Saldo 
(2025: T€  106,4-> bereits verringert um T€ 9,1).  

Nr. 
Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten (gemäß § 4 
Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 

bis 2023 
Ansatz 

2024 
Ansatz 

2025 
Ansatz 

2026 
Plandaten 

2027 
Plandaten 

2028 Gesamt 

19 
Einzahlungen aus 
Investitionszuwendungen 51.504,36 8.200 9.100 8.000 8.500 8.500 93.804 

24 Summe Einzahlungen 51.504,36 8.200 9.100 8.000 8.500 8.500 93.804  
25-
27 

Investitionsaus-
zahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

28 Summe Auszahlungen    0    0    0    0    0    0    0 

29 
Saldo Ein- u. 
Auszahlungen 51.504,36 8.200 9.100 8.000 8.500 8.500 93.804 

Erläuterungen: wird als Kapitalzuschuss gewährt 

 

4.4. Verpflichtungsermächtigungen 
 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit 
entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden 
Auszahlungen.  
 
 

4.5. Verbindlichkeiten 
 

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende 
des Haushaltsjahres 

 

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushalts-
jahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4b zu entnehmen. 
 

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite 
 
 

lfd. 
Nr. 

Kreditgeber Zweck * 

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 
Zins

-
satz 

Ende 
Zins-

bindun
g 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

in € % Jahr 

2. Geldmarkt und Private                 

  DG Hyp  12.370,96 10.510 8.510 6.210 4.010 1.710 4,1 2028 

  
Kreditaufn. Ende 2025 
(neg. Saldo Pos. 29) 

  66.400 65.200 58.500 51.800 4,0 2034 

  
Kreditaufn.  Ende 2026 
(neg. Saldo Pos. 29) 

   12.500 12.300 11.600   

  
Summe Geldmarkt und 
Private 

12.370,96 10.510 74.910 83.910 74.810 65.110     

Abbau/Tilgung 1.860,31 2.000 3.500 9.600 9.600 9.700   
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Pro Einwohner weist die Gemeinde für 2025 eine investive Verschuldung in Höhe von 459 € 
(Verbindlk. Investkredite / EW-Zahl) aus. 
Zur Deckung des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit, wurde für das Planjahr 2025 eine 
Kreditaufnahme in Höhe des negativen Saldos von T€ 66,4 und in 2026 T€ 12,5 eingeplant. Die 
Tilgungsleistung für 2025 (2 Monate) wurde mit T€ 1,2 eingeplant. 
 

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
 
Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für die Haushaltsjahre 2025/2026 ein 
Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim 
Amt von in 2025 250.000 € und in 2026 300.000 € veranschlagt. Diese sind 
genehmigungspflichtig, da sie 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus 
Verwaltungstätigkeit deutlich übersteigen. 
 

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde  
 
Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die 
Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.  
 

4.7. Entwicklung der Sonderposten 
 

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. 
ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht 
ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital 
der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich 
aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge 
bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die 
Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der 
Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht. 
Für das Haushaltsjahr 2025 

Lfd 
Nr. 

Art 

voraussichtlicher 
Stand 

01.01.2025 
Einstellung Auflösung 

Sonstige 
Abgänge 

voraussichtlicher 
Stand 

31.12.2025 
 in € 

1. 

Sonderposten aus 
Zuwendungen für 
Investitionen 

174.524 0 12.300 0 162.224 

2. 

Sonderposten aus 
Beiträgen und 
ähnlichen Entgelten 

23.034 0 1.300 0 21.734 

3. 
Sonderposten aus 
Anzahlungen 

39.126 5.100 0 0 44.226 

3.1 
Anzahlungen aus 
Zuwendungen 

15.732 0 0 0 15.732 

3.2 
Anzahlungen Beiträge 
und ähnliche Entgelte 

23.393 5.100 0 0 28.493 

4. 
Sonderposten für den 
Gebührenausgleich 

0 0 0 0 0 

5. Sonstige Sonderposten 0 0 0 0 0 
 Summe 236.684 5.100 13.600 0 228.184 
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Für das Haushaltsjahr 2026 

Lfd 
Nr. 

Art 

Voraussichtlicher 
Stand 

01.01.2026 
Einstellung Auflösung 

Sonstige 
Abgänge 

Voraussichtlicher 
Stand 

31.12.2026 
 in € 

1. 

Sonderposten aus 
Zuwendungen für 
Investitionen 

162.224 0 12.300 0 149.924 

2. 

Sonderposten aus 
Beiträgen und 
ähnlichen Entgelten 

21.734 0 1.300 0 20.434 

3. 
Sonderposten aus 
Anzahlungen 

44.226 5.100 0 0 49.326 

3.1 
Anzahlungen aus 
Zuwendungen 

15.732 0 0 0 15.732 

3.2 
Anzahlungen Beiträge 
und ähnliche Entgelte 

28.493 5.100 0 0 33.593 

4. 
Sonderposten für den 
Gebührenausgleich 

0 0 0 0 0 

5. Sonstige Sonderposten 0 0 0 0 0 
 Summe 228.184 5.100 13.600 0 219.684 

 

4.8. Entwicklung der Rückstellungen 
 
Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können 
der Anlage 4b – Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden. 
 

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen 
 
Für das Haushaltsjahr 2025 

THH Produkt 

Aufwen-
dungen 

Erträge 
Eigenanteil/ 

Zuschuss der 
Gemeinde 

Aus-
zahlungen 

Ein-
zahlungen 

davon: 
Eigen-
anteil 

in € 

1 
28100 

Dorffest, 
Seniorenfeier 

3.000 1.500 1.500 1.000 0 1.000 

1 36602 
Öffentl. 
Spielplatz 

3.200 1.700 1.500 800 0 800 

 
Für das Haushaltsjahr 2026 

THH Produkt 

Aufwen-
dungen 

Erträge 
Eigenanteil/ 

Zuschuss der 
Gemeinde 

Aus-
zahlungen 

Ein-
zahlungen 

davon: 
Eigen-
anteil 

in € 

1 28100 
Dorffest, 
Seniorenfeier 

3.000 1.500 1.500 1.000 0 1.000 

 36602 
Öffentl. 
Spielplatz 

3.200 1.700 1.500 800 0 800 
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5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 
 
Die Gemeinde Grieben weist sowohl für die Haushaltsjahre 2025/2026 als auch über den Finanz-
planungszeitraum keinen Haushaltsausgleich gemäß § 16 (1) Nr. 1 und (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik 
aus.  
Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können nicht aus 
der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik abgedeckt werden, da 
die Zuführungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage gemäß § 23 FAG M-V eine Zuweisung 
für Infrastruktur darstellen, welche als Kapitalzuschuss zu behandeln sind und vorwiegend für 
investive Zwecke gem. § 23 FAG zu verwenden sind. Eine ertragswirksame Auflösung erfolgt bei 
Kapitalzuschüssen nicht. 
Entscheidet sich die Gemeinde Grieben, die Infrastrukturpauschale für laufende Zwecke 
einzusetzen, sind die Beträge vom investiven an den laufenden Bereich zuzuführen. In Höhe der 
Zuführung vom investiven an den laufenden Bereich erfolgt zwar keine Ertragsbuchung im 
Ergebnishaushalt; den Ausgleich des Ergebnishaushalts erleichternd können gleichwohl maximal 
in Höhe der Zuführung im Finanzhaushalt Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage 
aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-
Vorpommern erfolgen. 
 
Hinsichtlich der Eigenkapitalentwicklung, ist dennoch eine rückläufige Entwicklung erkennbar. 
 
Auch der Anstieg in den zu leistenden Aufwendungen/Auszahlungen zur Kreisumlage/Amtsum-
lage, aber auch für die Kinderbetreuung sowie die WBV-Umlage, sorgt für eine spürbare Ein-
schränkung in der finanziellen Ausstattung. 
 
Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde stark gefährdet. Die Gemeinde muss 
daher ihre Konsolidierungsbemühungen konsequent fortsetzen. 
 

6. Haushaltssicherungskonzept 
 
Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2009 ein 
Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der 
Haushaltsausgleich erneut nicht erreicht wird. 
 

7. Fazit und Ausblick 
 
Die Gemeinde Grieben weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.  

 
Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen ne-
gativen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 465.999 €. Es han-
delt sich somit um Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand. 
 
Die Gemeinde muss stetig die Bemühungen fortsetzen die Grundsätze der kommunalen Haus-
haltswirtschaft zu erfüllen. Denn nur ein dauerhafter Haushaltsausgleich bietet die Gewähr, dass 
die Gemeinde langfristig ihre Aufgaben erfüllen kann. 
 
Das Ziel des Haushaltsausgleiches muss trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) 
oberste Priorität haben. Insoweit sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der 
laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen 
/Auszahlungen führen.  
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Bei der Planung neuer Investitionen sind weiterhin die Folgekosten in den Blick zu nehmen. 
 
Mit der Änderung des FAG M-V wurden mit dem § 27 FAG Rechtsgrundlagen geschaffen, nach 
der grundsätzlich alle Gemeinden, unter bestimmten Voraussetzungen Hilfen zum Erreichen des 
Haushaltsausgleiches (Konsolidierungszuweisungen oder Sonder- bzw. Ergänzungs- 
zuweisungen) erhalten können. 
Die Gemeinde Grieben hat für die Haushaltsjahre 2020 (Antragstellung in 2021) und 2021 
(Antragstellung in 2022) gem. § 27 Abs. 1 FAG M-V Konsolidierungszuweisungen in Höhe von T€ 
22,9 und T€ 27,3 erhalten. Die Gemeinde hatte die Hebesätze nach Maßgabe des 
Orientierungserlasses 2020/2021 und auf der Grundlage des § 27 FAG, 20 Hebesatzpunkte über 
den jeweiligen gewogenen Durchschnittshebesatz nach Gemeindegrößenklasse festgesetzt. Mit 
der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2022 hat die Gemeinde Grieben ebenfalls eine Anpassung der 
Hebesätze entsprechend der gesetzl. Vorgaben vorgenommen, um so eine Antragstellung in 2023 
für das Haushaltsjahr 2022 zu ermöglichen. 
 

Hinweise zur Antraqstellung 2025 auf Hilfen zum Erreichen des Haushaltsaus-
gleichs, Sonderzuweisunqen nach § 27 FAG M-V 
 

Erforderliche Hebesätze im Haushaltsjahr 2025 für eine Antragstellung in 2026 
 

Um nach § 27 FAG M-V in 2026 Mindestzuweisungen (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen sowie 
Ergänzungszuweisungen (Absatz 2) erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinden 
(ohne große kreisangehörige Städte) aufgrund der durch die Grundsteuerreform geänderten Be-
messungsgrundlagen die Hebesätze für die Grundsteuern in 2025 so festzusetzen, dass im Haus-
haltsjahr 2025 Einzahlungen mindestens in der Höhe erzielt werden, die im Haushaltsjahr 2023 
erzielt worden wären, wenn die entsprechenden Hebesätze mindestens 20 Hebesatzpunkte über 
dem jeweiligen gemeindegrößenabhängigen Durchschnittshebesatz des Statistischen Amtes für 
das Jahr 2023 festgesetzt worden wären (vgl. § 27 Absatz 7 FAG M-V). 
 

1.Schritt - Bestimmung der Soll-Einzahlungen 2023 
 

Ist-Einzahlungen Grundsteuer A/B 2023 * Soll-Hebesatz GrundsteuerA/B 2023° 
Ist-Hebesatz Grundsteuer A/B 2023 

= 
Soll-Einzahlungen 2023 

 

Die gemeindegrößenabhängigen „Soll-Hebesätze für die Grundsteuern 2023“ können der nach-
folgenden Tabelle entnommen werden. Die Gemeinde Grieben hat unter 1000 Einwohner. 
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Auszug Finanzrechnung der Gemeinde Grieben für das Jahr 2023 

 

 

Berechnung Grundsteuer A 

Ist-Einzahlungen 
Grundsteuer A 2023 

Soll-Hebesatz 
Grundsteuer A 2023 

Ist-Hebesatz Grund-
steuer A 2023 

Soll-Einzahlungen 
2023 

8.735,91 € 359 350        8.960,55 € 
 

Um die Voraussetzungen gem. § 27 FAG M-V zu erfüllen und um im Jahr 2025 Einzahlungen 
bei der Grundsteuer A in Höhe von 8.960,55 € erzielen zu können, müsste der Hebesatz wie 
folgt festgesetzt werden: 

Soll-Einzahlungen Grundsteuer A 2023       8.960,55 € 

Messbetrag Grundsteuer A 2025:       2.614,34 €  

Hebesatz Grundsteuer A 2025 für § 27 FAG:   ca. 342,75 % -> 343 % 

Der aufkommensneutrale Hebesatz 2025 beträgt 338 %, eine Erhöhung um 5% wäre nötig. 

 

Berechnung Grundsteuer B 

Ist-Einzahlungen 
Grundsteuer B 2023 

Soll-Hebesatz 
Grundsteuer B 2023 

Ist-Hebesatz Grund-
steuer B 2023 

Soll-Einzahlungen 
2023 

9.844,58 € 416 408 10.037,61 € 
 

Um die Voraussetzungen gem. § 27 FAG M-V zu erfüllen und um im Jahr 2025 Einzahlungen 
bei der Grundsteuer B in Höhe von 10.037,61 € erzielen zu können, müsste der Hebesatz wie 
folgt festgesetzt werden: 

Soll-Einzahlungen Grundsteuer B 2023       10.037,61 € 

Messbetrag Grundsteuer B 2025:         3.026,89 €  

Hebesatz Grundsteuer B 2025: für § 27 FAG  ca. 331,61 ->   332 % 

Der aufkommensneutrale Hebesatz 2025 beträgt 318 %, eine Erhöhung um 14% wäre nö-
tig. 
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Gewerbesteuer 

Für die Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer gilt für 2025 wie bisher, dass der Hebe-
satz grundsätzlich mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gemeindegrößenabhängigen Durch-
schnittswert des Haushaltsvorvorjahres liegen muss. Für die Bestimmung der gewogenen Durch-
schnittshebesätze der Gemeindegrößenklasse ist der Realsteuervergleich des Statistischen Am-
tes Mecklenburg-Vorpommern heranzuziehen. Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes 
für das Jahr 2023 vom 22. August 2024 ergeben sich für Gemeinden mit weniger als 1.000 Ein-
wohnern folgende Hebesätze bei der Gewerbesteuer: 
2023: 363 % 
Gewogener Duchschnittshebesatz 2023:    363% 
 
Soll-Hebesatz 2025 (+ 20 Hebesatzpunkte)   383 % 
 

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt in 2025 370 %, eine Erhöhung um 13% wäre 
nötig. 

Um die Voraussetzungen nach § 27 FAG M-V erfüllen zu können, müssten die Hebesätze für 
2025 wie folgt festgesetzt werden: 

 

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 
 

343% 
 

332% 
 

383% 
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Anlage 1 
 
Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte 
 

Teilhaushalt 1: 
zugeordnete Produkte: 

Teilhaushalt 2 
zugeordnete Produkte: 

verantwortlich: Frau Lütgens-Voß verantwortlich: Frau Hafemeister 

11100 
 
11408 
 
21500 
 
28100 
 
36100 
 
 

Verwaltungssteuerung 
 
Zentrale Dienste 
 
Schulkostenbeiträge 
 
Förderung von Einrichtungen 
 
Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und 
Tagespflege 
 

61100 
 
 
61200 
 
 
62600 
 

Steuern, allgemeine Zuweisun-
gen, Umlagen 
 
sonstige allgemeine Finanz-
dienstleistungen 
 
Beteiligungen, Wertpapiere, An-
teile 
 

verantwortlich: Frau Hafemeister  

53800 
 
54000 
 
55203 
 

Abwasserabgabe 
 
Konzessionsabgaben Strom/Gas 
 
Wasser- und Bodenverband 
 

verantwortlich: Frau Surkamp 

12200 
 
12600 
 
55300 
 
54104 
 
 

Ordnungsangelegenheiten 
 
Feuerwehr / Brandschutz 
 
Friedhofs- und Bestattungswesen 
 
Verkehrsausstattung, Straßenreinigung 
 

verantwortlich: Frau Kortas-Holzerland 

11401 
 
 
36602 
 
54101 
 
55100 
 
55201 
 
 

Gemeindliche Grundstücke und Ge-
bäude 
 
Öffentliche Spielplätze 
 
Gemeindestraßen, Winterdienst 
 
Öffentliches Grün 
 
Gewässerunterhaltung 
 

 
Die grau unterlegten Produkte werden als wesentliche Produkte definiert. 
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Anlage 2 
Darstellung der Entwicklung in ausgewählten wesentlichen Produkten 
 

1. Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ausgewertet wurden die Auszahlungskonten des laufenden und investiven Bereichs 

 
2. Produkt 54101 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ausgewertet wurden die Auszahlungskonten des laufenden und investiven Bereichs 

2019
Plan

2019
IST

2020
Plan

2020
IST

2021
Plan

2021
IST

2022
Plan

2022
IST

2023
Plan

2023
IST

2024
PLAN

Summe 15834,0 18356,0 12696,0 13494,0 19034,0

Ist investiv 1188,0 ,0 ,0 ,0 4965,0

Ist laufend 14646,0 18356,0 12696,0 13494,0 14069,0

Summe 27000,0 29300,0 34400,0 27800,0 96600,0 40100,0

Plan investiv 1200,0 2500,0 2000,0 1500,0 62000,0 12000,0

Plan laufend 25800,0 26800,0 32400,0 26300,0 34600,0 28100,0

Entwicklung im Produkt 12600

Plan laufend Plan investiv Summe Ist laufend Ist investiv Summe

2020
Plan

2020 IST 2021
Plan

2021 IST 2022
Plan

2022 IST 2023
Plan

2023 IST 2024
PLAN

Summe 2916,660 6542,760 11469,60 3525,920

Ist investiv ,0 ,0 ,0 ,0

Ist laufend 2916,660 6542,760 11469,60 3525,920

Summe 10500,0 21000,0 9000,0 58000,0 215500,0

Plan investiv ,0 12000,0 ,0 40000,0 200000,0

Plan laufend 10500,0 9000,0 9000,0 18000,0 15500,0

Entwicklung imProdukt 54101

Plan laufend Plan investiv Summe Ist laufend Ist investiv Summe
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Hilfsfeld

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum
Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03   Gemeinde Grieben

   1Seite :
21.01.2025Datum:

09:35:03Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1

in €

2023

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5

in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des 
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €

2 3 4

Nr.

2024 2025 2026 2027

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €

6

2028

Erläu-

terung

Konto-

nummer

82.70086.20084.200Steuern und ähnliche Abgaben 4084.542,211. + 84.900 84.900

8.5008.50040110000 Grundsteuer A 8.500 8.5008.730,18 8.500

9.2009.20040120000 Grundsteuer B 9.000 9.2009.809,79 9.200

0040122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke 0 049,98 0

2.5002.50040130000 Gewerbesteuer 2.200 2.5002.096,86 2.500

60.00063.30040210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 62.100 62.10061.524,13 62.100

1.3001.50040220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.300 1.4001.305,52 1.400

1.2001.20040320000 Hundesteuer 1.100 1.2001.025,75 1.200

darunter:

8.5008.5008.500Grundsteuer A (4011)8.730,181.1 8.500 8.500

8.5008.50040110000 Grundsteuer A 8.500 8.5008.730,18 8.500

9.2009.2009.000Grundsteuer B (4012)9.859,771.2 9.200 9.200

9.2009.20040120000 Grundsteuer B 9.000 9.2009.809,79 9.200

0040122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke 0 049,98 0

2.5002.5002.200Gewerbesteuer (4013)2.096,861.3 2.500 2.500

2.5002.50040130000 Gewerbesteuer 2.200 2.5002.096,86 2.500

60.00063.30062.100Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4021)61.524,131.4 62.100 62.100

60.00063.30040210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 62.100 62.10061.524,13 62.100

1.3001.5001.300Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4022)1.305,521.5 1.400 1.400

1.3001.50040220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.300 1.4001.305,52 1.400

1.2001.2001.100Sonstige Gemeindesteuern (403)1.025,751.6 1.200 1.200

1.2001.20040320000 Hundesteuer 1.100 1.2001.025,75 1.200

000Ausgleichsleistungen vom Land (4052)0,001.7 0 0

000Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes

für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

(40541)0,001.8 0 0

92.400132.50076.100Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge

4179.297,642. + 92.400 92.400

80.000120.10041111000 Schlüsselzuweisung 64.100 80.00067.152,47 80.000

10010041451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

von privaten Unternehmen

0 1000,00 100

12.30012.30041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuwendungen

12.000 12.30012.145,17 12.300

darunter:

80.000120.10064.100Schlüsselzuweisungen (411)67.152,472.1 80.000 80.000

80.000120.10041111000 Schlüsselzuweisung 64.100 80.00067.152,47 80.000

000Bedarfszuweisungen (412)0,002.2 0 0

000Sonstige allgemeine Zuweisungen (413)0,002.3 0 0

1001000Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)0,002.4 100 100

10010041451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

von privaten Unternehmen

0 1000,00 100

000Allgemeine Umlagen vom Land (4161)0,002.5 0 0

000Allgemeine Umlagen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

(4162)0,002.6 0 0

12.30012.30012.000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (415)12.145,172.7 12.300 12.300

12.30012.30041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuwendungen

12.000 12.30012.145,17 12.300

000Erträge der sozialen Sicherung 420,003. + 0 0

darunter:

000Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (421)0,003.1 0 0
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Hilfsfeld

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum
Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03   Gemeinde Grieben

   2Seite :
21.01.2025Datum:

09:35:03Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1

in €

2023

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5

in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
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Haushalts-
vorjahres
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Nachträge
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2028

Erläu-

terung

Konto-

nummer

000Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (422)0,003.2 0 0

000Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und

anderer sozialer Leistungen

(423)0,003.3 0 0

000Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und

anderer Jugendhilfe

(424)0,003.4 0 0

000Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (425)0,003.5 0 0

000Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (426)0,003.6 0 0

000Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich

der sozialen Sicherung

(427)0,003.7 0 0

9.70017.7009.500Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4319.957,724. + 9.700 9.700

30030043220000 Entgelte 100 300600,00 300

10010043225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 100 10036,00 100

8.00016.00043229000 Sonstige Entgelte 8.000 8.00017.876,45 8.000

70070043700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)

700 700769,28 700

60060043759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten

Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

600 600675,99 600

darunter:

000Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (431)0,004.1 0 0

8.40016.4008.200Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem

Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte

(432)18.512,454.2 8.400 8.400

30030043220000 Entgelte 100 300600,00 300

10010043225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 100 10036,00 100

8.00016.00043229000 Sonstige Entgelte 8.000 8.00017.876,45 8.000

1.3001.3001.300Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und

ähnliche Entgelte

(437)1.445,274.3 1.300 1.300

70070043700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)

700 700769,28 700

60060043759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten

Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

600 600675,99 600

700700700Privatrechtliche Leistungsentgelte 441, 443,

444, 445,

448

748,995. + 700 700

70070044110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 700 700748,99 700

darunter:

700700700Privatrechtliche Leistungsentgelte (441)748,995.1 700 700

70070044110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 700 700748,99 700

000Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte

(443)0,005.2 0 0

100100200Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442,4481.178,576. + 100 100

0044243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von

Gemeinden und Gemeindeverbänden

0 01.116,39 0

0044251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von

privaten Unternehmen

0 038,24 0

10010044259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom

sonstigen privaten Bereich

200 10023,94 100

000Andere aktivierte Eigenleistungen 4520,007. + 0 0

6.4006.4006.300Zinserträge und sonstige Finanzerträge 476.299,168. + 6.400 6.400
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0047150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt 0 0148,23 0

6.3006.30047600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit

Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen

Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

6.300 6.3006.388,93 6.300

10010047920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 0 100-238,00 100

darunter:

1001000Zinserträge (471, 472,

479)

-89,778.1 100 100

0047150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt 0 0148,23 0

10010047920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 0 100-238,00 100

6.3006.3006.300Sonstige Finanzerträge (473 - 479)6.388,938.2 6.300 6.300

6.3006.30047600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit

Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen

Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

6.300 6.3006.388,93 6.300

4.2004.2003.700Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen 451,465.513,929. + 4.200 4.200

10010046220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,

Zustellungsgebühren und u.a.

100 10024,50 100

4.0004.00046250000 Konzessionsabgaben 3.600 4.0004.918,17 4.000

10010046290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 0 100300,00 100

0046611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen

von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich

0 0271,25 0

darunter:

000Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens

(461)0,009.1 0 0

000Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,

Sonderposten und Rückstellungen

(4661)271,259.2 0 0

0046611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen

von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich

0 0271,25 0

000Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und

unfertigen Erzeugnissen (Saldo)

(451)0,009.3 0 0

196.200247.800180.700Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 197.538,21=10. 198.400 198.400

18.00018.00018.100Personalaufwendungen 5016.312,2011. - 18.000 18.000

13.80013.80050100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 13.900 13.80012.240,00 13.800

3.6003.60050190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige

(ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in

Ausschüssen, u.a.)

3.600 3.6003.570,00 3.600

60060050430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

ehrenamtlich Tätige

600 600502,20 600

darunter:

000Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen (507)0,0011.1 0 0

000Versorgungsaufwendungen 510,0012. - 0 0

94.80092.90091.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5253.126,8313. - 71.700 71.700

20020052210000 Aufwendungen für Abfall 200 20047,60 200

0052220000 Aufwendungen für Abwasser 100 00,00 0

2.5002.50052250000 Aufwendungen für Heizöl 3.100 2.5001.806,18 2.500

3.4003.40052260000 Aufwendungen für Strom 3.700 3.1001.856,76 3.100

90080052270000 Aufwendungen für Wasser 900 800405,41 800

1.0001.00052290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser /

Abwasser / Abfall

800 800690,14 800

1.3001.30052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,

Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

1.300 1.000628,48 1.000

Seite 36 von 105



Hilfsfeld

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum
Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 03   Gemeinde Grieben

   4Seite :
21.01.2025Datum:

09:35:03Uhrzeit:

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

1

in €

2023

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

5

in €

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse
 des

Haushalts-
vorvorjahres

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des 
zweiten

Haushalts-
jahres

in € in € in €

2 3 4

Nr.

2024 2025 2026 2027

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

in €

6

2028

Erläu-

terung

Konto-

nummer

20020052312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Außenanlagen

300 2000,00 200

5.5005.50052313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen

sind

5.000 1.300790,81 1.300

40040052314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

400 400119,84 400

13.90013.60052330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 14.100 6.8003.366,47 6.800

5.0006.00052350000 Fahrzeugunterhaltung 5.000 3.5002.895,88 3.500

0052360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen

Anlagen

500 00,00 0

4.6004.60052380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,

Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

3.100 2.1001.111,76 2.100

20020052490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und

Verbrauchsmittel

200 2000,00 200

17.60016.70052543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

16.200 16.60011.810,52 16.600

11.20010.60052544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände 11.500 10.1008.327,94 10.100

18.00017.00052551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 16.300 15.70013.300,00 15.700

8.9008.90052920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 9.200 6.4005.969,04 6.400

darunter:

8.0007.9008.800Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall (522)4.806,0913.1 7.400 7.400

20020052210000 Aufwendungen für Abfall 200 20047,60 200

0052220000 Aufwendungen für Abwasser 100 00,00 0

2.5002.50052250000 Aufwendungen für Heizöl 3.100 2.5001.806,18 2.500

3.4003.40052260000 Aufwendungen für Strom 3.700 3.1001.856,76 3.100

90080052270000 Aufwendungen für Wasser 900 800405,41 800

1.0001.00052290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser /

Abwasser / Abfall

800 800690,14 800

30.90031.60029.700Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (523)8.913,2413.2 15.300 15.300

1.3001.30052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,

Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

1.300 1.000628,48 1.000

20020052312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Außenanlagen

300 2000,00 200

5.5005.50052313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen

sind

5.000 1.300790,81 1.300

40040052314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

400 400119,84 400

13.90013.60052330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 14.100 6.8003.366,47 6.800

5.0006.00052350000 Fahrzeugunterhaltung 5.000 3.5002.895,88 3.500

0052360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen

Anlagen

500 00,00 0

4.6004.60052380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,

Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

3.100 2.1001.111,76 2.100

30.00030.10030.200Abschreibungen 5337.900,4814. - 29.900 29.900

4.6004.60053400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte

4.600 4.6004.520,29 4.600

17.50017.50053500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 19.500 17.40019.675,24 17.400
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2024 2025 2026 2027

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
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6

2028

Erläu-

terung

Konto-

nummer

3.5003.50053580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen

3.500 3.5003.437,68 3.500

010053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische

Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,

Pflanzen, Tiere

200 0214,94 0

0053810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0 07.732,04 0

4.4004.40053830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 2.400 4.4002.320,29 4.400

180.200170.600158.100Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54142.051,7215. - 158.000 158.000

50.00049.00054143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an Gemeinden und Gemeindeverbände

48.000 45.00039.279,84 45.000

1.0001.00054190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an Sonstige

1.000 1.000295,12 1.000

2.8002.50054310000 Gewerbesteuerumlage 3.000 2.000126,18 2.000

84.40081.50054421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 75.100 80.00071.294,34 80.000

42.00036.60054422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder

geschäftsführende Gemeinde

31.000 30.00031.056,24 30.000

darunter:

51.00050.00049.000Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (541)39.574,9615.1 46.000 46.000

50.00049.00054143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an Gemeinden und Gemeindeverbände

48.000 45.00039.279,84 45.000

1.0001.00054190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an Sonstige

1.000 1.000295,12 1.000

000Schuldendiensthilfen (542)0,0015.2 0 0

2.8002.5003.000Gewerbesteuerumlage (5431)126,1815.3 2.000 2.000

2.8002.50054310000 Gewerbesteuerumlage 3.000 2.000126,18 2.000

000Allgemeine Umlagen an das Land (5441)0,0015.4 0 0

84.40081.50075.100Allgemeine Umlagen an Landkreise (54421)71.294,3415.5 80.000 80.000

84.40081.50054421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 75.100 80.00071.294,34 80.000

42.00036.60031.000Allgemeine Umlagen an das Amt (54422)31.056,2415.6 30.000 30.000

42.00036.60054422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder

geschäftsführende Gemeinde

31.000 30.00031.056,24 30.000

000Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (5443)0,0015.7 0 0

000Allgemeine Umlagen an Sonstige (5449)0,0015.8 0 0

000Aufwendungen der sozialen Sicherung 550,0016. - 0 0

darunter:

000Leistungen nach SGB II (551)0,0016.1 0 0

000Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II (552)0,0016.2 0 0

000Leistungen nach SGB XII (553)0,0016.3 0 0

000Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (554)0,0016.4 0 0

000Leistungen nach SGB VIII (555)0,0016.5 0 0

000Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII (556)0,0016.6 0 0

000Sonstige soziale Leistungen (557)0,0016.7 0 0

000Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale

Leistungen

(558)0,0016.8 0 0

000Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des

Bereichs soziale Sicherung

(559)0,0016.9 0 0

3.9001.4004.300Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57478,8517. - 3.400 3.000

30030057430000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

900 2000,00 200

3.5001.00057511000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer

3.300 3.100478,85 2.700
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Geldmarkt)

10010057910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

100 1000,00 100

darunter:

3.8001.3004.200Zinsaufwendungen (571 - 579)478,8517.1 3.300 2.900

30030057430000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

900 2000,00 200

3.5001.00057511000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer

Geldmarkt)

3.300 3.100478,85 2.700

100100100Sonstige Finanzaufwendungen (571 - 579)0,0017.2 100 100

10010057910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

100 1000,00 100

19.40027.4008.600Sonstige Aufwendungen 565.662,6818. - 6.600 6.600

10010056100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 100 10060,00 100

6.5006.50056120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,

Umschulung

800 8003,00 800

10010056130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für

Dienstreisen und Dienstgänge

100 10046,20 100

40040056140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der

Bediensteten

400 200205,95 200

7.0007.00056150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,

persönliche Ausrüstungsgegenstände

3.000 1.0001.073,53 1.000

5005.50056250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Aufwendungen

100 1000,00 100

03.10056255000 Aufwendungen für die Erstellung von

Bebauungsplänen

0 00,00 0

1.1001.10056300000 Geschäftsaufwendungen 900 9001.029,96 900

2.0001.90056400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und

Sonstiges

1.700 1.7001.216,10 1.700

1.2001.20056411000 Gebäudeversicherungen 1.000 1.200935,85 1.200

20020056430000 Sonstige Beiträge 200 200438,86 200

0056500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des

Anlagevermögens und des Umlaufvermögens,

Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in

Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen

0 025,00 0

0056551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von

Steuerforderungen gegen den privaten Bereich

0 0343,25 0

0056810000 Grundsteuer 100 049,98 0

10010056813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke 0 1000,00 100

20020056930000 Repräsentationen 200 200235,00 200

346.300340.400311.200Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis

18)

255.532,76=19. 287.600 287.200

-150.100-92.600-130.500Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor

Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und

19)

-57.994,55=20. -89.200 -88.800

000Einstellung in die Kapitalrücklage 5920,0021. - 0 0

000Entnahme aus der Kapitalrücklage 4920,0022. + 0 0

darunter:
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000Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus

investiv

(4922)0,0022.1 0 0

000Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus

Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V

(4923)0,0022.2 0 0

000Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich

5930,0023. - 0 0

000Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich

4930,0024. + 0 0

-150.100-92.600-130.500Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,

Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich

Nummern 21 und 23)

-57.994,55=25. -89.200 -88.800

nachrichtlich

-537.397-444.797-314.297Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr -256.303,1226. -687.497 -776.697

-687.497-537.397-444.797Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)

-314.297,6727. -776.697 -865.497
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